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Ortschaftsrat Münzdorf
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Münzdorf fin-
det am Mittwoch, dem 15. Februar 2023 um 20.00 Uhr im „Bür-
gerhaus“ in Münzdorf statt.
Tagesordnung
1.  Bausachen
 a)  Neubau eines Wohnhauses mit Garage im vereinfachten 

Verfahren, Münzdorf, Am Ehestetter Weg 6, 72534 Hayingen
 b)  Neubau einer Gartenhütte im vereinfachten Verfahren, 

Münzdorf, Wasserweg 15, 72534 Hayingen
      hier:  Antrag auf Befreiung von den örtlichen Bauvorschriften 

„Boden“, 1. Abschnitt bezüglich der Dachform und 
Dachneigung; anstatt Nebengebäude mit Walmdach 
30-45°DN ein Satteldach mit 30° DN

2.  Verschiedenes
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung des Ortschafts-
rats statt.

gez. R. Treß
Ortsvorsteher

Wie werde ich Schöffin oder Schöffe?
Informieren – Bewerben – Gewählt werden – Verantwortung 
übernehmen
Im ersten Halbjahr 2023 werden 
bundesweit die Schöffinnen und 
Schöffen bzw. Jugendschöffin-
nen oder Jugendschöffen für die 
Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden in unserer 
Stadt Hayingen Frauen und Männer, die am Amtsgericht Münsin-
gen und Landgericht Reutlingen als Vertreter des Volkes an der 
Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Die Stadt Hayingen 
wird doppelt so viele Kandidaten vorschlagen, wie an Schöffen 
bzw. Jugendschöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen 
wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zwei-
ten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen. Gesucht 
werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Gemeinde woh-
nen und am 1.1.2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt 
sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die 
deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Frei-
heitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder ge-
gen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat 
schwebt, die zum Verlust der Übernahme von öffentlichen Ämtern 
führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich 
in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivoll-
zugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) 
und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden. 
Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d. h. das Han-
deln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen kön-
nen. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis 
erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen Beweise würdigen, 
d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes Geschehen 

wie in der Anklage behauptet ereignet hat oder nicht, aus den 
vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten oder Urkunden ableiten 
können.
Überlegen Sie, ob Sie sich als Schöffin bzw. Schöffe in Ju-
gend– oder in Erwachsenenstrafsachen bewerben wollen. 
Ihre Meinung ist wichtig – gesunder Menschenverstand ge-
fragt und Gerechtigkeitsempfinden gewünscht.
Die Lebenserfahrung, die eine Schöffin oder ein Schöffe mit-
bringen muss, kann sich aus beruflicher Erfahrung und/oder ge-
sellschaftlichem Engagement rekrutieren. Dabei steht nicht der 
berufliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern die Erfahrung, die im 
Umgang mit Menschen erworben wurde. Schöffen in Jugend-
strafsachen sollen über besondere Erfahrung in der Jugender-
ziehung verfügen.
Prüfen Sie, welche Anforderungen das Amt an Sie stellt und 
ob Sie die Verantwortung für das Urteil über andere Menschen 
übernehmen wollen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für 
die Gesellschaft, stärken die Demokratie und beteiligen sich 
an der Rechtsprechung.
Das verantwortungsvolle Amt einer Schöffin oder eines Schöffen 
verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und 
Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen 
des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung. 
Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt nicht 
erforderlich. Schöffinnen und Schöffen müssen ihre Rolle im Straf-
verfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert sein und 
sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck 
von Strafe Gedanken gemacht haben. Sie müssen bereit sein, Zeit 
zu investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten weiterzubilden. Wer zum Richten über Menschen 
berufen ist, braucht Verantwortungsbewusstsein für den Eingriff 
durch das Urteil in das Leben anderer Menschen. Objektivität 
und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situ-
ationen gewahrt werden, etwa wenn der Angeklagte aufgrund 
seines Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat zutiefst un-
sympathisch ist oder die öffentliche Meinung bereits eine Vorver-
urteilung ausgesprochen hat. Schöffen sind mit den Berufsrich-
tern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung und jedes Strafmaß 
ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Gegen 
beide Schöffinnen bzw. Schöffen kann niemand verurteilt werden. 
Jedes Urteil – gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch – ha-
ben die Schöffen daher mit zu verantworten. Wer die persönliche 
Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für die Versa-
gung von Bewährung oder für einen Freispruch wegen mangeln-
der Beweislage nicht übernehmen kann, sollte das Schöffenamt 
nicht anstreben. In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen 
Schöffinnen und Schöffen ihren Urteilsvorschlag standhaft ver-
treten können, ohne besserwisserisch zu sein, und sich von bes-
seren Argumenten überzeugen lassen, ohne opportunistisch zu 
sein. Ihnen steht in der Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie 
müssen sich verständlich ausdrücken, auf den Angeklagten wie 
andere Prozessbeteiligte eingehen können und an der Beratung 
argumentativ teilnehmen. Ihnen wird daher Kommunikations- und 
Dialogfähigkeit abverlangt.
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Haben Sie Interesse und halten sich für geeignet, füllen Sie 
das Bewerbungsformular aus.
Drucken Sie das Formular aus und füllen sie die abgefragten An-
gaben aus, es enthält Rubriken über Pflichtangaben und solche, 
die freiwillig gemacht werden können. Die freiwilligen Angaben 
dienen dazu, den Gremien die Entscheidung über die Bewerbung 
zu erleichtern. Vergessen Sie in keinem Fall, Ihre Bewerbung zu 
unterschreiben, um damit zu erklären, dass Sie das Amt im Falle 
Ihrer Wahl auch annehmen werden.
Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in allgemeinen 
Strafsachen (gegen Erwachsene) und für das Amt einer Jugend-
schöffin oder eines Jugendschöffen bis zum 14. April 2023 bei der 
Stadt Hayingen, Tel.:07386/9777-29 / E-Mail: Sigrid.Bortfeldt@
hayingen.de oder persönlich im Rathaus Hayingen, Zimmer 23.
Ein Formular kann von der Internetseite der Stadt Hayingen unter 
www.hayingen.de oder www.schoeffenwahl.de heruntergeladen 
werden oder ist im Rathaus direkt zu erhalten.
Gewählt werden
Die Schöffenvorauswahl erfolgt durch den Gemeinderat der Stadt 
Hayingen. Es sind Vorschlagslisten zur Wahl der Schöffinnen und 
Schöffen bzw. Jugendschöffinnen und Jugendschöffen aufzustel-
len und diese werden für eine Woche öffentlich ausgelegt. Die 
Auflegung der Listen wird in der ortsüblichen Weise im Amtsblatt 
der Stadt Hayingen bekanntgemacht.
Der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Münsingen bzw. 
beim Landgericht Reutlingen wählt aus den Vorschlagslisten die 
erforderlichen Schöffinnen und Schöffen.
Weitere Infos unter der Internetadresse: www.schoeffenwahl.de

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung über die 
Fasnet
Glombiger Donnerstag, 16.02.2023
8.00 Uhr – 12.00 Uhr

Fasnets-Dienstag, 21.02.2023
geschlossen
Um Beachtung wird gebeten.

Öffnungszeiten der Postagentur
Glombiger Donnerstag, 16.02.2023
10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Nachmittags geschlossen!
Um Beachtung wird gebeten

Straßensperrung/Vollsperrung in Hayingen 
wegen Fasnetsumzug
Kinderumzug
Donnerstag, 16. Februar 2023
14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Aufstellung:
Schulstraße / Karlsplatz
Umzugsstrecke:
Karlsplatz, Brunnenstraße, L 249 Marktstraße,
Kirchstraße, Karlsplatz und Schulstraße zur Digelfeldhalle

Papiertonne in Ehestetten
Abholung am Donnerstag, 16. Februar 2023, ab 6.00 Uhr

 
Jugendwettbewerb
"Zeigt uns doch, wie´s geht - Nachhaltigkeit und Klimaschutz"
Im Rahmen des langjährigen Engagements des Landkreises 
Reutlingen im Bereich Nachhaltigkeit (www.kreis-reutlingen.de/
nachhaltigkeit) und Klimaschutz (www.kreis-reutlingen.de/klima-
schutz) ruft der Landkreis zur Teilnahme am Jugendwettbewerb 
„Zeigt uns doch, wie’s geht - Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ auf.

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den allgemein-
ärztlichen Notfalldienst: 116117 
(Anruf ist kostenlos)
Reutlingen (Allgemeiner Notfalldienst)
Allgemeine Notfallpraxis Reutlingen 
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen 
Mo – Do 18 – 22 Uhr 
Fr 18 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 8 - 22 Uhr 

Rufnummer für den  
kinderärztlichen Notfalldienst: 01806 071211 
(pro Anruf 20 Cent aus dem deutschen Festnetz, 
max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen)
Reutlingen (kinderärztlicher Notfalldienst)
Kinderärztliche Notfallpraxis Reutlingen 
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen Sa, So und an 
Feiertagen 9 - 13 Uhr und 15 – 20 Uhr

Rufnummer für den augenärztlichen Notfalldienst: 
01801 929348
(pro Anruf 20 Cent aus dem deutschen Festnetz, 
max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen)

Rufnummer für den HNO-ärztlichen Notfalldienst: 
01806 070711
(pro Anruf 20 Cent aus dem deutschen Festnetz, 
max. 60 Cent aus den Mobilfunknetzen)

Zahnärztlicher Notfalldienst
Zahnärztlicher Notfalldienst, zu erfragen unter
Tel. 0761 120 120 00

Sozialstation St. Martin Engstingen
Team Süd · Hauptstraße 19 · 72539 Pfronstetten
Telefon: 07388 99357-22 · www.sozialstation-engstingen.de

Nachbarschaftshilfe Hayingen
Einsatzleitung: Gertrud Schädle, Tel. 07386/1302

Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Leitung der Hospizgruppe: Irmi Illing, Tel. 07373/915988,
Mobil 0152 26368966, E-Mail: hospizgruppehpz@web,.de

PORT Gesundheitszentrum - Pflegestützpunkt
Terminvereinbarungen sind auch zu Hausbesuchen – mög-
lich unter: Tel.: 07387 984146-2
Email: pflegestuetzpunkt-suedliche-alb@kreis-reutlingen.de

Apotheken-Notdienst
Die Notdienstpläne können im Internet unter:
www.lak-bw.notdienst-portal.de abgerufen werden.

Der Apotheken-Notdienst kann auch an der Stadt-Apotheke 
Hayingen eingesehen werden.

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Gas-Störungsstelle 0800 0824505
EnBw Hotline, Strom Störung 0800 3629477
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Inhalt:
Jugendliche ab der 8. Klasse können in Projektgruppen von 5 
bis 8 Personen eine Projektidee im Bereich Nachhaltigkeit oder 
Klimaschutz entwickeln und erhalten anschließend für die Umset-
zung finanzielle Unterstützung von maximal 1.500 Euro. Ziel ist, 
aus möglichst jeder Kreisgemeinde mindestens ein Projekt mit 
bis zu 1.500 Euro zu fördern. Aus allen Projekten wählt eine Jury 
drei Projekte aus, die dann zusätzlich mit 3.000 Euro, 2.000 Euro 
und 1.000 Euro ausgezeichnet werden.
Die Projekte müssen einen positiven Effekt im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung oder des Klimaschutzes haben. Dies können 
z. B. Projekte im Bereich Energiesparen, Mobilität, Abfallreduzie-
rung, nachhaltiger Konsum, Bildung, Gesundheit o.a. sein.
Eine Einbindung der Gemeinde kann je nach Projektidee sinnvoll 
sein. Dies kann die nachhaltige Wirkung des Projekts erhöhen. 
Wenn die Fördergelder für das Projekt nicht ausreichen, gibt das 
Projektteam gerne Auskunft zur Beantragung weiterer finanzieller 
Förderungen.
Für Fragen und Unterstützung bei der Projekt-
findung und Umsetzung steht das Projektteam 
telefonisch und per E-Mail (jugendwettbewerb@
kreis-reutlingen.de) zur Verfügung.
Mirjam Gross, Fachstelle Jugendarbeit, Tel.: 
07121/480-4252
Nadine Wachter; Klimaschutzbeauftragte, Tel.: 07121/480-3326
Dr. Franziska Huttenlocher, Koordinatorin für nachhaltige Entwick-
lung, Tel.: 07121/480-3321

Vollsperrung der B 297 zwischen Pliezhausen 
und Mittelstadt
Im Zeitraum von Montag, 13. Februar 2023, bis einschließlich Frei-
tag, 17. Februar 2023, wird die B 297 auf Höhe Pliezhausen Untere 
Bachstraße bis kurz vor der Abfahrt Neckartenzlinger Straße voll 
gesperrt. Betroffen ist auch der fahrbahnbegleitende Gehweg.
Grund für diese Sperrung sind Holzernte- und Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen im Gemeindewald Pliezhausen entlang der B 
297.

 
Kabel mit Anforderungen an das Brandverhalten im Fokus 
der Marktüberwachung
Deutschland hat sich mit mehreren Bundesländern an einer ge-
meinsamen Aktion (Joint Action) der europäischen Marktüber-
wachungsbehörden zu Kabeln beteiligt. Die Abteilung Markt-
überwachung des Regierungspräsidiums Tübingen nahm an der 
Überwachungsaktion als die für das Land Baden-Württemberg 
zuständige Marktüberwachungsbehörde teil.
Starkstrom-, Steuer- und Kommunikationskabel für die Ge-
bäudeinstallation müssen Anforderungen an das Brandverhalten 
erfüllen, die in einer EU-weit gültigen Norm festgelegt sind. In der 
Norm sind Brandverhaltensklassen von Aca bis Fca definiert. Der 
Zusatz des tiefgestellten „ca“ bei der Angabe der europäischen 
Brandkasse verdeutlicht, dass es sich um eine Klassifizierung zu 
einem Kabel (engl. „cable“) handelt. In Deutschland am häufigsten 
verwendet werden die Klassen Dca und Eca. Kabel der Klasse 
Fca sind in Deutschland bauaufsichtlich nicht zugelassen. Die 
für das jeweilige Kabel entsprechende Klasse muss in der CE-
Kennzeichnung, die sich in der Regel auf der Kabeltrommel oder 
der Verpackung befindet, angegeben sein. 
Ziel war es, die vom Hersteller erklärte Brandverhaltensklasse 
nicht nur auf deren bloße Angabe in der Leistungserklärung zu 
kontrollieren, sondern auch zu überprüfen, ob das Kabel tatsäch-
lich das kann, was der Hersteller in Bezug auf das Brandverhalten 
verspricht. 
Hintergrundinformationen:
Die Abteilung Marktüberwachung des Regierungspräsidiums Tü-
bingen hat die Aufgabe, Maschinen und Anlagen, Verbraucher-
produkte und Chemieerzeugnisse hinsichtlich deren Produkt- und 

Chemikaliensicherheit landesweit zu prüfen. Des Weiteren wird 
geprüft, ob Produkte energieeffizient sind und ob Bauprodukte 
die vom Hersteller erklärten Leistungen erbringen.
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt11/seiten/bauproduk-
te-rechtliches/

Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen e. 
V. gibt Gewinner des Museumswettbewerbs „HEIMAT - vor-
bildlich im MUSEUM“ bekannt. 
In einer Feierstunde wurden am vergangenen Freitag, 3. Februar 
2023 drei Museen von Regierungspräsident Klaus Tappeser und 
dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Heimatpflege, Karlheinz Ge-
ppert, im Keltermuseum Tübingen-Unterjesingen ausgezeichnet. 
Der mit jeweils 2.500 Euro dotierte Preis „Vorbildliches Heimat-
museum 2022/2023“ wurde an das Keltermuseum Unterjesingen 
und die Museumsscheuer Ofterdingen verliehen. Eine weitere, 
mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung für besondere Leistungen, 
erhielt das Kutschenmuseum Bühlenhausen.
Der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen e. 
V. ist der Dachverband der in der Heimatpflege im Regierungsbe-
zirk Tübingen tätigen Organisationen und Verbände. Seit seiner 
Gründung im Jahr 1985 unterstützt der Arbeitskreis Heimatpflege 
Vereine und Verbände, die sich mit der Heimat und der Heimat-
pflege beschäftigen.
Heimatpflege bedeutet für den Arbeitskreis vorwiegend, mit eh-
renamtlichem Engagement den wiedererkannten hohen Stellen-
wert der Heimat in einer zusammengerückten Welt verständlich zu 
machen. Heimatliebe und Weltoffenheit sind in einer globalisierten 
Welt keine Gegensätze. Der Begriff „Heimat“ wird weit und offen 
gefasst, er betrifft nicht nur Erinnerungskultur. Heimat ist keines-
falls Reservat für wenige, sondern bietet Raum für viele.

Rückkehr der Kiebitze im Ammertal erwartet Vogelschutz-
gebiet Schönbuch
Ab Mitte Februar könnte das laute „kiewit“ der Kiebitze wieder 
über dem Ammertal zu hören sein. 2022 wurde die vom Ausster-
ben bedrohte Vogelart auf einer Ackerfläche beim Schwärzlocher 
Hof erfolgreich angesiedelt. Die im Vogelschutzgebiet „Schön-
buch“ gelegene Fläche hatte das Land eigens für das Wieder-
ansiedlungsprojekt erworben. Ab Februar werden Vorkehrungen 
getroffen, um die Bedingungen für die bedrohte Tierart noch zu 
verbessern und ihre Nester zu schützen.

 
Fachtag Direktvermarktung am 28. Februar in Böhmenkirch
Am Dienstag, den 28. Februar 2023, lädt die Landwirtschaftsver-
waltung Baden-Württemberg ab 9:45 Uhr zum Fachtag Direktver-
marktung Schwäbische Alb ein. 
Wie nachhaltig Verpackungen sind, ist für Verbraucher ein immer 
wichtiger werdendes Kaufkriterium. Referent Dr. Christian Lutzky 
bewertet unter anderem die Umweltfreundlichkeit verschiedener 
Verpackungen, auch vor dem Hintergrund aktueller gesetzlicher 
Regelungen. 
Nach dem anschließenden gemeinsamen Mittagessen findet eine 
Betriebsbesichtigung auf der Straußenfarm Lindenhof der Familie 
Bosch statt.
Im zweiten Teil des Fachtages am Nachmittag stellt Referent 
Andreas Müller verschiedene Arten der Kassenbuchführung vor. 
Diese ist in Deutschland für alle Unternehmen (dazu zählen auch 
Direktvermarkter) verpflichtend.
Weitere Informationen zum Fachtag
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter Angabe des Namens 
und der Adresse bis spätestens Montag, 20. Februar 2023, er-
forderlich. Diese kann per E-Mail an landwirtschaftsamt@lkgp.de 
oder telefonisch unter 07161 202-2502 erfolgen.
Kosten: 30 Euro pro Betrieb (Zahlung am Veranstaltungstag), Ge-
tränke und Speisen werden vor Ort extra berechnet.
Veranstaltungsort: Straußenfarm Lindenhof, Familie Bosch, Lin-
denhof 1, 89558 Böhmenkirch



4
Amtsblatt der Stadt Hayingen 9. Februar 2023, Nummer 6

 
Individuelle Reha nach Krebserkrankung
Nach einer Krebserkrankung ist die Rückkehr in den Alltag 
oft schwierig. Anlässlich des Weltkrebstags 2023 informiert 
die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV 
BW) über unterstützende Angebote der gesetzlichen Renten-
versicherung. 
»Krebs kennt kein Alter und kein Geschlecht«, sagt Saskia Woll-
ny, Geschäftsführerin der DRV BW. Deswegen seien die Reha-
Angebote auch vielfältig. Von Kindern bis zu Altersrentnerinnen 
und -rentnern, ambulanter oder stationärer Reha – stets wird das 
individuell passende Angebot gefunden.
Die Reha nach Krebs kann als Anschlussheilbehandlung, also di-
rekt nach dem Krankenhausaufenthalt, erfolgen. Sie kann außer-
dem in zeitlichem Abstand zur Erkrankung durchgeführt werden, 
damit die Betroffenen wieder zu Kräften kommen und ihrem Alltag 
gewachsen sind. Dies trifft auch auf Angehörige zu, deren Kind 
von Krebs betroffen ist. In diesem Fall bietet die DRV BW sogar 
eine Reha für die ganze Familie an.
Voraussetzung: Abschluss der Akutbehandlung 
Alle diese Reha-Angebote setzen voraus, dass die Erstbehand-
lung abgeschlossen ist. Während der Maßnahme, die in der Regel 
drei Wochen dauert, stehen individuelle Therapien, Aufklärung 
und Information im Fokus.
Klinikauswahl: Wunsch- und Wahlrecht 
Wünsche der Rehabilitanden zur Region oder zu einer speziellen 
Reha-Einrichtung, die sie bei Antragsstellung angeben, werden 
von der DRV BW so weit wie möglich berücksichtigt.
Mehr Informationen zur Antragstellung, zur onkologischen Reha 
und den Voraussetzungen, zur finanziellen Absicherung während 
der Maßnahme und zu weiteren Unterstützungsangeboten in Ba-
den-Württemberg erhalten Interessierte unter Onkologische Reha 
| Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.
de). Eine Broschüre »Rehabilitation nach Tumorerkrankungen« 
kann ebenfalls dort heruntergeladen werden.

 
Freie FÖJ-Stelle bei der KlimaschutzAgentur Reutlingen
Seit dem 01. Februar können sich junge Erwachsene auf eine Stel-
le für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der Klimaschut-
zAgentur Reutlingen bewerben. Das Freiwillige Ökologische Jahr 
ist ein ökologisches Bildungsjahr, das zur Orientierung für das 
spätere (Berufs-) Leben dient. Es geht dabei hauptsächlich um 
die Themen Natur- und Umweltschutz. Die Art der Schulausbil-
dung oder Berufserfahrung spielt keine Rolle. Das Bewerbungs-
verfahren hat bereits begonnen. Interessierte können sich noch 
bis zum 15. März bewerben. Das FÖJ beginnt in der Regel am 
01. September und dauert bis zum 31. August des darauffolgen-
den Jahres. Weitere Infos zum FÖJ bei der KlimaschutzAgentur 
erhalten Interessierte über
www.foej-bw.de/es/klimaschutza... oder telefonisch direkt bei der 
KlimaschutzAgentur unter 07121 14 32 571. Links https://www.
klimaschutzagentur-reutlingen.de/freiwilliges-oekologisches-jahr

 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst
Landespreis für Kleinkunst erneut ausgeschrieben – Bewer-
bungsschluss am 31. März 2023 Staatssekretär Arne Braun: „Die 
Kleinkunst ist ein großer Teil der Kulturszene und aufgrund ihrer 
Vielfalt unverzichtbar“ Baden-württembergischer Kleinkunstpreis 

ist höchstdotierte Auszeichnung dieser Art in Deutschland. Ob 
Stand-up Comedy, Zaubershow oder musikalisches Kabarett: Die 
Kleinkunst in Baden-Württemberg ist bunt und vielfältig und weiß 
zu begeistern. Auch 2023 werden herausragende Künstlerinnen 
und -künstler mit dem Kleinkunstpreis geehrt. Die Bewerbung um 
Deutschlands höchstdotierten Landespreis für Kleinkunst ist bis 
zum 31. März 2023 möglich.
Informationen sowie das Bewerbungsformular werden im Internet 
unter https://mwk-bw.de/kleinkunstpreis bereitgestellt. Alternativ 
können Sie den QR-Code nutzen.
Informationen können auch über die Geschäftsstelle des Klein-
kunstpreises der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen 
und Soziokulturellen Zentren (LAKS Baden-Württemberg e. V.), 
Alter Schlachthof 11, 76131 Karlsruhe (soziokultur@laks-bw.de; 
Tel.: 0721/470 419 09) bezogen werden.

LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Würt-
temberg
Amphibien und Reptilien in Not
18 von 31 Arten sind in Baden-Württemberg gefährdet
Drei Amphibienarten und zwei Reptilienarten sind akut vom Aus-
sterben bedroht: Geburtshelferkröte, Knoblauchkröte, Moor-
frosch sowie Europäische Sumpfschildkröte und Aspisviper. Als 
stark gefährdet gelten Gelbbauchunke, Wechselkröte und Kreuz-
kröte sowie Westliche Smaragdeidechse, Äskulapnatter und 
Kreuzotter. Weitere fünf Arten sind gefährdet, vier Arten stehen 
auf der Vorwarnliste. Lediglich Bergmolch, Fadenmolch, Erdkröte, 
Teichfrosch und Springfrosch sowie Waldeidechse und Westliche 
Blindschleiche wurden als nicht gefährdet eingestuft. Die aktuali-
sierte Rote Liste Amphibien und Reptilien für Baden-Württemberg 
steht ab sofort unter der Webadresse https://pd.lubw.de/10430 
als PDF-Datei kostenlos zum Herunterladen bereit. Die 96-sei-
tige Publikation „Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der 
Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs“ stellt jede der in 
Baden-Württemberg vorkommenden 35 Arten kurz vor.
Kompakte Steckbriefe enthalten weiterführende Informationen 
zur Verbreitung im Land und zu den jeweiligen Gefährdungsur-
sachen und Schutzmaßnahmen. Damit ist die Rote Liste eine 
wichtige Arbeitsgrundlage für die amtlichen und ehrenamtlichen 
Naturschützerinnen und Naturschützer sowie die entsprechenden 
Fachplanungsbüros im Land.

FINANZAMT BAD URACH
Kulanzzeit Grundsteuer -- Absehen von Fristverlängerungs-
anträgen und Anträge auf Ausgabe von Papierformularen
· Die Abgabefrist für das Grundvermögen, also den normalen 
Grundbesitz (sog. Grundsteuer B), endete am 31. Januar 2023. 
Die Einreichung der Erklärungen für land- und forstwirtschaftli-
che Grundstücke (Grundsteuer A) kann noch bis 31. März 2023 
erfolgen.
Eine Abgabe ist allerdings auch nach dem genannten Fristende 
noch möglich! Erinnerungsschreiben zur Einreichung der Grund-
steuererklärungen werden die Grundstückseigentümer voraus-
sichtlich erst im März 2023 erhalten. Sie haben also aktuell noch 
genügend Zeit, Ihre Erklärungen elektronisch beim Finanzamt 
einzureichen. Wer seine Erklärung noch nicht abgegeben hat, 
kann das also noch nachholen. Bitte sehen Sie bis dahin von der 
Einreichung von Fristverlängerungsanträgen an das Finanzamt 
ab. Auf eingehende Fristverlängerungsanträge erhalten Sie auf 
Grund des enormen Arbeitsanfalls keine Bestätigung.
· Die Grundsteuererklärungen sind grundsätzlich elektronisch 
einzureichen. Das geht zum Beispiel über "Mein ELSTER". Das 
Programm führt Schritt für Schritt durch die Erklärung. Bei feh-
lerhaften Eingaben weist "Mein ELSTER" direkt darauf hin. Hilfe-
stellung bieten die dort abrufbaren vielfältigen ELSTER-Ausfüll-
anleitungen, die Sie auch unter www.grundsteuer-bw.de finden.
In sog. Härtefällen -- z. B. bei hohem Alter der Eigentümer oder 
wenn kein Internetanschluss bzw. kein Computer zur Verfügung 
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stehen, können die Angaben auch auf Papierformularen gemacht 
werden. Die Formulare werden Ihnen -- wie beschrieben nur bei 
Härtefallen -- zugesandt. Bitte melden Sie sich dazu unter der 
TelNr. 07125/158-400 oder hilfsweise über das Kontaktformular 
der Finanzverwaltung unter https://Kontakt.fv-bwl.de oder kom-
men Sie zu den Öffnungszeiten (Montag und Dienstag jeweils 
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 13:00 Uhr bis 
17:00 Uhr) direkt zum Finanzamt Bad Urach, Beim Tiergarten 6. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir außerhalb unserer 
Öffnungszeiten aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommens 
keine Papierformulare ausgeben können.
Ihr Finanzamt Bad Urach

Schwäbischer Heimatbund
Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen Pflege und 
Entwicklung von Kulturlandschaften
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württemberg 
vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsformen küm-
mern, können sich um den Kulturlandschaftspreis 2023 bewer-
ben. Einsendungen sind bis zum 30. April möglich.
Der mittlerweile traditionelle Jugend-Kulturlandschaftspreis ist ei-
ner der Hauptpreise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. Das 
Preisgeld stellen der Sparkassenverband Baden-Württemberg 
sowie die Sparkassenstiftung Umweltschutz zur Verfügung. Der 
seit 1991 vergebene Kulturlandschaftspreis zeichnet Privatleute, 
Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, die sich seit mindestens 
drei Jahren engagieren.
Bewerben können sich Teilnehmer aus dem Vereinsgebiet des 
Schwäbischen Heimatbundes, also den ehemals württembergi-
schen oder hohenzollerischen Teilen des Landes.
Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt die Doku-
mentation, Sicherung und Restaurierung von Kleindenkmalen. 
Dazu können Gedenksteine, steinerne Ruhebänke, Feld- und We-
gekreuze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie Wegweiser oder 
Feldunterstände gehören. Preiswürdig kann auch die inhaltliche 
Aufbereitung in Gestalt eines Buches sein.
Annahmeschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im 
Format DIN A4 ist der 30. April 2023. Kostenlose Broschüren mit 
den Teilnahmebe-dingungen sind unter www.kulturlandschafts-
preis.de, beim Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart sowie bei 
allen württembergischen Sparkassen erhältlich. Die Verleihung 
findet im Herbst 2023 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
statt.

Baden-Württemberg Stiftung
PUSH DICH! – Der Start für euer Projekt
Ein Programm für kreative Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren
Die künstlerisch-kreative Auseinandersetzung mit sich selbst und 
der Umwelt vermag wesentlich zu einer starken Persönlichkeits-
entwicklung beitragen. Insbesondere in und nach Krisenzeiten, 
wie der Pandemie, zeigt sich der Wert Kultureller Bildung. Die 
Baden-Württemberg Stiftung möchte daher Jugendliche darin un-
terstützen, sich kreativ, schöpferisch mit der gegebenen Situation 
auseinanderzusetzen und diese aktiv zu gestalten.
Über das Programm PUSH DICH! erhalten junge Menschen zwi-
schen 14 und 18 Jahren die Möglichkeit, in kleinen Gruppen ihre 
künstlerischen Ideen umzusetzen.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Ideen im Cosplay-Be-
reich, Street Art oder Upcycling sind genauso angesagt, wie Pro-
jekte mit Musik, Tanz, Theater oder Bildender Kunst. Was zählt, ist 
die Kreativität und die Freude am künstlerischen Schaffen. Damit 
die Jugendlichen einen Antrag stellen können, brauchen sie einen 
volljährigen Projektpaten bzw. /-patin.
Auf unserer Website www.push-dich-bw.de gibt es weitere In-
formationen.
Bei Fragen zur Antragsstellung und auch bei der Durchführung 
steht das Projektbüro bei der LKJ gerne beratend zur Seite.
Telefon / WhatsApp: 0176 / 550 332 23
E-Mail: info@push-dich-bw.de

 
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen
Wir laden interessierte Schüler/innen und deren Eltern zum 
Infotag für unsere Schulen am 25. Februar 2023 von 10:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr ein.
Herr Steinle von der Arbeitsagentur ist ebenfalls im Hause und 
kann Sie über Ihre berufliche Chancen nach dem Schulabschluss 
beraten.
Unsere Schulen:
Das sozialwissenschaftliche Gymnasium führt mit dem 
Schwerpunktfach “Pädagogik und Psychologie” in drei Jahren 
zum Abitur.
Eine gute Basis fürs Leben bieten die zwei Schuljahre am Berufs-
kolleg Gesundheit/Pflege I und II ( zweijährig).
Das Berufskolleg ist schulgeldfrei und kann mit einer Prüfung 
zur Fachhochschulreife abgeschlossen werden. Zugangsvoraus-
setzung ist eine bestandene Mittlere Reife oder ein gleichwertiger 
Bildungsabschluss
Nach der Berufsausbildung zum Studium!
In nur einem Schuljahr erwerben Schüler/innen des Tages-Berufs-
kollegs die Fachhochschulreife. 
Am Berufskolleg Fremdsprachen können die Schüler/innen 
nach der mittleren Reife in zwei Jahren die Fachhochschulreife 
und eine Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsas-
sistenten absolvieren. Als weitere Option ist der Abschluss zum 
„Internationalen Wirtschaftskorrespondenten (KA)“ möglich. Ziel 
der Ausbildung ist es, eine fundierte Berufsqualifikation für inter-
national tätige Unternehmen zu vermitteln.
Englisch-Intensiv-Konversationskurs, Online
10 x mittwochs, von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, ab 08. Februar 2022
Prüfungsvorbereitung Mittlere Reife in Mathematik 
Wiederholung von Prüfungsrelevanten Themen und Übungen
5 x 3 Unterrichtsstunden, donnerstags bis freitags von 9:30 Uhr 
bis 11:45 Uhr, vom 06. April bis 14. April 2023 (Ferienkurs)
Kurse in Buchführung und weiteren Sprachen finden Sie auf un-
serer Homepage: www.kolping-riedlingen.de
Über den Link :https://kolping-macht-schule.de/linktree können 
die Schüler/innen sich online über unsere Schulen informieren:
Gerne beraten wir Sie auch persönlich.
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 88499 
Riedlingen, Tel. 07371/935011, gabriele.roth@kbw-gruppe.de

Offene Lehrstellen für den Landkreis Reutlingen
Für den Ausbildungsstart in 2023 sind aktuell schon 275 Lehr-
stellen in 174 Betrieben ausgeschrieben (www.hwk-reutlingen.
de/lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind außerdem 164 
Praktikumsplätze veröffentlicht.
Am 29. März 2023 von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr sind Schüler*innen 
und Jugendliche eingeladen, sich im kostenlosen Online-Semi-
nar „Traumberuf Handwerk“ über Ausbildungschancen und 
Zukunftsperspektiven in den über 130 Handwerksberufen zu 
informieren. In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer 
Reutlingen, der Ausbildungsberatung der Agentur für Arbeit und 
Ausbildungsbotschafter*innen werden Karrierechancen für Ju-
gendliche und junge Erwachsene aufgezeigt.
Der Link zur Anmeldung lautet: ( https://t1p.de/traumberuf1)

 
Kontaktstelle Frau und Beruf
Mentorinnen-Programm für Migrantinnen
Die nächste, inzwischen siebte, Runde des Mentorinnen-Pro-
gramms für Migrantinnen startet! Machen Sie mit! Das Men-
toring-Programm unterstützt Migrantinnen dabei, sich eine 
berufliche Zukunft aufzubauen. Frauen, die sich Unterstützung 
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wünschen (Mentees), werden mit Mentorinnen vernetzt, die ihre 
eigenen Erfahrungen und Kompetenzen weitergeben können.
Aktuell suchen wir noch beide Seiten des Tandems: Mentorin-
nen und Mentees – also gerne weitersagen! Die Tandems werden 
ab Mitte Februar gematcht, die Auftaktveranstaltung findet am 
18.03.2023 online statt. Die Teilnahme am mpm ist kostenfrei, 
für die Mentorinnen ein Ehrenamt. Fahrtkosten werden erstattet. 
Über die Dauer des Programms von zehn Monaten werden ver-
schiedene Workshops für Mentorinnen und Mentees angeboten, 
so dass jede profitiert. Begleitet wird das mpm durch eine In-
fomappe, die Beratungsstellen „Frau und Beruf“ in der Region und 
von einer Koordination vor Ort. Den Umfang und die Häufigkeit 
der Treffen und auch deren Art, ob persönlich, telefonisch oder 
per Videocall, entscheiden die Tandems für sich selbst.
Weitere Informationen, Best Practice Beispiele und Videos fin-
den Sie unter: www.frauundberuf-bw.de/frau-beruf/mentorinnen-
programm/
Interesse? Dann rufen Sie an oder schreiben an Britta Götzen-
dorfer, Beraterin bei der Kontaktstelle Frau und Beruf Neckar-Alb, 
frauundberuf@vhsrt.de, 0162 5476256.

 
Freie Walddorfschule Engstingen
Herzliche Einladung zur Öffentlichen Monatsfeier
11. Februar 23, 10 Uhr, Turn- & Festhalle
Die Monatsfeier gibt einen Einblick in den Schulalltag. Die Schul-
gemeinschaft kommt hierfür in der Turn- und Festhalle zusammen 
und man zeigt sich gegenseitig, was in den letzten Wochen im 
Unterricht gelernt wurde – Sie sind herzlich eingeladen dabei zu 
sein. Am Abend um 20:00 Uhr findet der Abschlussball der Klasse 
10 ebenfalls im Turn- & Festsaal statt.

 
Schülerbefreiung - Fasnetsferien
Die Schülerbefreiung findet am Donnerstag, den 16.02.2023 im 
Laufe des Morgens durch die Narren statt. Unterrichtsende mor-
gens ist für alle Klassen um 12.10 Uhr.
Am Nachmittag beteiligen sich alle Klassen am Umzug in Hay-
ingen. Treffpunkt ist um 13.55 Uhr auf dem Schulhof. Die Auf-
sichtspflicht der Schule endet mit Ankunft des Umzugs an der 
Halle (gegen 15 Uhr).
Von Freitag, 17.02. bis Sonntag, 26.02.2023 sind bewegliche Fe-
rien / Fasnetsferien.
Der Unterricht startet wieder am Montag, den 27.02.2023.

 
Herzliche Einladung an die Viertklässler und ihre Eltern
Gerne informieren und beraten wir Dich / Sie persönlich zu unserer 
Schule und unserem Konzept.
Wir laden Euch / Sie zu unserem Schnuppertag am 15. Februar 
2023, um 14:00 Uhr ein.
Zum Vormerken:
Anmeldetermine für Klasse 5:
Montag, 06.03.2023 von 8:00 – 12:00 Uhr
Dienstag, 07.03.2023 von 8:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch, 08.03.2023 von 8:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 16:00 
Uhr
Donnerstag, 09.03.2023 von 8:00 – 12:00 Uhr und von 17:00 – 
19:00 Uhr

 

 
Das kath. Münsterpfarramt Zwiefalten ist geöffnet:
Neue Öffnungszeiten
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag: 08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 – 13.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten
Tel. 07373 – 600, Fax 07373 – 2375
E-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de

Erreichbarkeit des Pastoralteams:
Pfarrer Sigmund F. J. Schänzle
Münsterpfarramt Zwiefalten
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten
Mobil 0160-94994902
E-Mail: sigmund.schaenzle@drs.de
Pater Evodius Miku
im Pfarrhaus Aichelau, Franz-Arnold-Str. 42
Tel. 07388 - 9934675
E-Mail: evodiusanthony.miku@drs.de

Pastoralreferentin Maria Grüner
Tel. 07373 - 9214324
Mobil 0176 - 55079323
E-Mail: maria.gruener@drs.de
Gemeindereferentin Patricia Engling
Tel. 07373 - 9214325, Mobil 01575 - 3352866
E-Mail: patricia.engling@drs.de
Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg
Tel. 07373 - 9205699, Mobil 0178 - 9061124
E-Mail: hubertus.ilg@drs.de

Hospizgruppe Hayingen-Pfronstetten-Zwiefalten
Leitung der Hospizgruppe: Irmi Illing, Tel. 07373 – 915998, Mobil 
0152 – 26368966, E-Mail: hospizgruppehpz@web.de

Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb:
Samstag, 11.02.2023
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Huldstetten
Sonntag, 12.02.2023
09.00 Uhr Eucharistiefeier in Mörsingen
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Pfronstetten
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Tigerfeld
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Wilsingen
10.30 Uhr Eucharistiefeier im Münster Zwiefalten

Erstkommunion 2023

Bild: H. Ilg

... und weiter geht es mit dem zweiten Weggottesdienst in St. 
Vitus Hayingen. Unter dem Motto „Gottes Wort ist wie Licht in der 
Nacht“ konnten die Erstkommunionkinder unserer Seelsorgeein-
heit die Bibel in einer echten Schatztruhe entdecken und lernen, 
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dass man Bibeltexte nicht nur mit den Ohren, sondern vor allem 
mit dem Herzen hören soll.
Der nächste Weggottesdienst findet am 04.03.2023 um 09.30 Uhr 
in St. Georg in Wilsingen statt.

Hungertuchwallfahrt zu Besuch bei UNS
Bereits seit fast 40 Jahren machen sich Pilger*innen in ganz 
Deutschland mit dem misereor-Hungertuch auf den Weg – in die-
sem Jahr von Freiburg i. Br. nach Augsburg. Auf diesem Pilgerweg 
kommen sie auch durch Pfronstetten, wo sie Rast machen und 
mit uns Gottesdienst feiern.
Sie sind herzlich eingeladen am Donnerstag, 23.02.2023 um 
19.00 Uhr beim Gottesdienst in St. Nikolaus in Pfronstetten 
den Pilger*innen zu begegnen und vom Hungertuch zu hören.
Nähere Informationen zum misereor-Hungertuch und der Hunger-
tuchwallfahrt finden Sie hier:
https://fastenaktion.misereor.de/hungertuch

 
Quelle: Das Misereor-Hungertuch 2023 „Was ist uns heilig?“ von 
Emeka Udemba. - © Härtl | Misereor

Möchten Sie...
für liebe Verstorbene eine Messe / Intention bestellen? Gerne wei-
sen wir Sie darauf hin, dass Sie ab sofort an den jeweiligen Schrif-
tenständen in Ihrer Kirche vor Ort dafür ein Formular finden. Hier 
können Sie alle Informationen, die das Pfarrbüro dafür von Ihnen 
benötigt eintragen - auch den von Ihnen gewünschten Zeitraum. 
Lassen Sie dieses Formular dann bitte dem Pfarrbüro in Zwiefal-
ten zukommen. Auf diese Weise können wir Ihre Messintention 
gut einplanen und auch rechtzeitig veröffentlichen.

 
St. Vitus
Donnerstag, 09.02.2023 – 5. Woche im Jahreskreis
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Sonntag, 12.02.2023 – 6. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 14.02.2023 – Hl. Cyrill und Hl. Methodius
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Donnerstag, 16.02.2023 – 6. Woche im Jahreskreis
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Sonntag, 19.02.2023 – 7. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Uhr Messe für Hästräger

 
St. Nikolaus
Liebe Bücherei Freunde,
endlich sind die neuen Bücher von unserem VR-Spenden-Voting 
„von Klein an Freude am Lesen“ eingetroffen. An dieser Stelle ein 
herzliches Vergelt‘s Gott an die Volksbank Münsingen und an alle, 
die für uns abgestimmt haben.
Durch diese Aktion konnten wir etliche Pappbilderbücher, Wim-
melbücher und einfach verständliche Bilderbücher anschaffen, 
um damit auch unsere kleinsten Einwohner an die Bücherei heran-
zuführen. Ab jetzt sind auch unsere „Jüngsten“ am Ort eingeladen 
unsere Bücherei regelmäßig zu besuchen.
Wir freuen uns über viele neue und „alte“ Büchereibesucher.
Christiane, Karin und Stefanie

Donnerstag, 09.02.2023 – 5. Woche im Jahreskreis
19.00 Uhr Abendmesse
(Wendelin König u. verst. Angeh.)
Samstag, 11.02.2023 – 5. Woche im Jahreskreis
10.30 – 11.00 Uhr Bücherei
Sonntag, 19.02.2023 – 7. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr Eucharistiefeier

 
St. Urban
Samstag, 11.02.2023 – 5. Woche im Jahreskreis
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse zum 6. Sonntag im Jah-
reskreis
Mittwoch, 15.02.2023 – 6. Woche im Jahreskreis
19.00 Uhr Abendmesse

 
St. Bernhard
Weltgebetstag der Frauen aus Taiwan
Dieser findet dieses Jahr am Freitag, 03. März 2023 um 19.00 Uhr 
in der Kirche in Münzdorf statt.
Zur Vorbereitung treffen wir uns am Montag, 13. Februar 2023 
im Bürgerhaus in Münzdorf um 19.30 Uhr. Dazu brauchen wir 
dringend Mitwirkende, bitte meldet euch bei mir, Tel. (1307) oder 
kommt einfach am 13. Februar 2023 ins Bürgerhaus.
Gerlinde Baier
Samstag, 18.02.2023 – 6. Woche im Jahreskreis
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse zum 7. Sonntag im Jah-
reskreis

 
Ökumenischer Seniorennachmittag
Ausflug am Donnerstag, 02. März 2023 nach Langenenslingen 
ins Zuckergässle!
Schauen Sie zu wie Bonbons und Zuckerhasen hergestellt wer-
den. Die Bonbons und Zuckerfiguren werden in liebevoller Hand-
arbeit gefertigt und können vor Ort erworben werden.
Kaffee und Kuchen, sowie ein Vesper gehören ebenfalls zum Pro-
gramm.
Abfahrt ist um 13:15 Uhr in Hayingen, beim Busunternehmen 
Knorr. Der Unkostenbeitrag beträgt 30 € pro Person.
Anmeldung bis spätestens 14. Februar bei Hildegard Tremel, 
Telefon 07386-785.

 
Das Pfarramt ist bis auf Weiteres nicht besetzt.
Bitte wenden Sie sich an das Pfarramt in Zwiefalten.
Ansprechpartner ist Pfarrer Schmieg.
Tel.: 07373 2885, E-Mail: Pfarramt.Zwiefalten@elkw.de
Unsere Sekretärin Frau Koller ist dienstags und donnerstags von
9:00 -11:30 telefonisch (s. o.) zu erreichen oder per E-Mail:
Marina.Koller@elkw.de
Der Wochenspruch lautet:
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 
nicht." (Hebr 3,15)
„Das sind ja nur Worte“ ist ein unsinniger Satz, denn Worte sind 
Taten. Sie wirken eine Realität. Jesus vergleicht das Sprechen 
von Worten mit der Tätigkeit eines Sämannes (Markus 4), der 
seinen Samen ausstreut. Gottes Wort wirkt, Menschenwort auch. 
Vielleicht manchmal nicht so schnell, wie eine Tat. 
Der Libanesisch-US-amerikanischer Dichter Khalil Gibran (1883 
– 1931) fasst den Zusammenhang in ein Gedicht:
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Acker und Sämann
Du bist dein eigener Vorbote. Die Festungen, die du errichtet hast,
sind nur der Grundstein für dein größeres Ich. Und dieses Ich ist 
seinerseits nur ein Fundament. Von jeher sind wir unsere eigenen 
Vorboten und werden es immer sein. Unsere Ernte von gestern 
und die Ernte von morgen sind nur die Samen für Felder, die noch 
zu bestellen sind. Wir sind zugleich Äcker und der Sämann, der 
Schnitter und die Ernte.
Freitag, 10.2. und Samstag, 11.2.2023
Zukunfts-Ideen-Werkstatt
Unterschiedlichste Menschen aus unseren Gemeinden denken 
über die Zukunft nach. Wer mag, begleite uns in einem Gebet.
Bitte beachten Sie, dass unser monatlicher Abendgottesdienst 
ab jetzt sonntags stattfindet, und nicht mehr samstags.
Sonntag, 12.2.2022 - Sexagesimae
18:00 Uhr Abendgottesdienst im Kapitelsaal in Zwiefalten
Die Kollekte des Gottesdienstes ist für die Diakonie in der Lan-
deskirche bestimmt.
Montag, 13.2.2023
19:00 Uhr Chorprobe im Evang. Pfarrhaus in Zwiefalten
Mittwoch, 15.2.2023
15:30 Uhr Konfis in Mundingen

 

 
 

Feuerwehrübung
Am Montag, dem 13. Februar 2023 findet für Zug II um 20.00 Uhr 
eine Feuerwehrübung statt.
Clemens Oberhofer, Fw.-Kdt.

 
Feuerwehrübung
Am Montag, dem 13. Februar 2023 findet für die Abt. Ehestetten 
um 20.00 Uhr eine Feuerwehrübung statt.
Stephan Mark, Abt.-Leiter

 
Glombiger Doschdig
Die Jugendfeuerwehr Hayingen übernimmt in diesem Jahr wieder 
die Bewirtung der Kinderfasnet in der Digelfeldhalle. Dazu möch-
ten wir alle kleinen und großen Närrinnen und Narren ganz herz-
lich einladen. Wir bieten wie immer Kaffee und selbstgebackene 
Kuchen an. Auch für den kleinen Hunger ist selbstverständlich 
gesorgt.
Die Jugendfeuerwehr freut sich auf ein paar gesellige Stunden mit 
euch, mäck mäck, mäck mäh!

Feuerwehrübung
Unsere nächste Übung findet am Freitag, den 10. Februar 2023 
um 18.30 Uhr statt.
Klaus Pfister

 
VERANSTALTUNGEN IN HAYINGEN UND UMGEBUNG - 
OHNE GEWÄHR!
10.02.2023 Ingerkingen Nachtumzug, 19:00 Uhr; https://www.
nz-ingerkingen.de/index.php/aktuelles/termine
11.02.2023 Ehestetten 1. Hecka-Schmecker Ball, Aus der Lilie 
20:01 Uhr; www.heckaschmecker.de
11.02.2023 Hayingen 3. Zunftball, NZ Hayingen, Digelfeldhalle 
20:00 Uhr; http://narrenzunft-hayingen.de
12.02.2023 Oberstetten Fasnetsumzug, 13:30 Uhr; https://www.
nv-oberstetten.de
16.02.2023 Hayingen Kinderfasnet, NZ Hayingen, Rathaus /
Digelfeldhalle 14:00 Uhr
Schülerbefreiung: 10:45 Uhr, Abmarsch Schule: 14 Uhr; http://
narrenzunft-hayingen.de
16.02.2023 Hayingen Fasnets-Party im Rössle, Stimmung mit 
"Dosenmusik", Barbetrieb, Essen und Getränke
16.02.2023 Hayingen Glombiger Donnerstag im Gasthof 
Kreuz, ganztags geöffnet. Im Angebot: Saure Kutteln, knusprige 
Hähnchen; www.kreuz-hayingen.de
16.02.2023 Ehestetten Kinderfasnet Hecka-Schmecker, 09:30 
Uhr
Kindergartenbefreiung, am Nachmittag närrisches Treiben im 
HDL; www.heckaschmecker.de

 Zunftbälle:
Am kommenden Samstag um 20.00 Uhr veranstaltet die NZ ihren 
3. Zunftball in der Digelfeldhalle Hayingen . Unsere Akteure wer-
den ihr buntes und abwechslungsreiches Programm präsentieren! 
Wir freuen uns über ihren Besuch!
Kinderumzug:
Am Glombigen Doschdig, den 16. Februar 2023 , veranstaltet 
die Narrenzunft wieder ihren Kinderumzug unter Mitwirkung der 
Kindergärten Hayingen und Ehestetten, der Hayinger Schüler 
und der Stadtkapelle. Die Umzugsaufstellung ist um 13.45 Uhr 
in der Schulstraße. Abmarsch ist um 14.00 Uhr über Karlsplatz, 
Brunnenstraße und Marktstraße zum Marktplatz. Dort wird der 
Narrenbaum aufgestellt und die Bürgermeisterin abgesetzt. Da-
nach Fortsetzung des Umzugs über die Kirchstraße, Karlsplatz 
und Schulstraße zur Digelfeldhalle. Dort können sich alle Kin-
der, die von der Stadt gespendete Wurst abholen. Zu ein paar 
gemütlichen Stunden sind alle Eltern, Omas, Opas, Verwandte 
und Freunde ganz herzlich eingeladen! Die Bewirtung der Halle 
übernimmt die Jugendfeuerwehr Hayingen.
Wir würden uns freuen, wenn sich am Kinderumzug viele Kinder 
der Stadt, der Stadtteile und der Gäste beteiligen.
Einladung zur Kinderdisco am Glombigen Donnerstag:
Am 16.02.2023 lassen wir"s krachen, denn wir laden alle ab 5 
Jahren ein,
bei der Kinderdisco in der Zunftstube dabei zu sein.
Die Party steigt ab 16.00Uhr und endet um halb sieben.
Für das Programm ist gesorgt: von Musik bis Spiele.
Natürlich auch für Getränke und Snacks.
Getränke: 2€
Alkoholfreie Cocktails: 2 €
Beginn: um 16.00 Uhr
Ende: um 18.30 Uhr
Wir bitten die Eltern die Kinder an der Zunftstube abzuholen!
Liebe Grüße und bis dann die Jugendvertreter der Narrenzunft 
Hayingen
Ausfahrten:
Sonntag, 12.02.23: OHA-Treffen in Scheer, Beginn 14.00 Uhr, 
Abfahrt 12.15 Uhr
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Freitag, 17.02.23: Nachtumzug in Emerkingen, Beginn 19.00 Uhr, 
Abfahrt 18.00 Uhr
Fasnetsamstag, 18.02.23: Umzug in Großengstingen, Beginn 
13.31 Uhr, Abfahrt 12.15 Uhr
Fasnetsonntag, 19.02.23: Umzug in Zwiefalten, Beginn 14.00 Uhr
Rosenmontag, 20.02.23: Umzug in Trochtelfingen, Beginn 13.31 
Uhr, Abfahrt 12.15 Uhr
Achtung: 
Zum Nachtumzug nach Emerkingen können nur Hästräger ab 18 
Jahren mitfahren. Jugendliche von 16-18 Jahren können nur mit 
einer definierten Aufsichtsperson mit gültiger Erziehungsbeauf-
tragung durch die Eltern oder in Begleitung der Eltern mitfahren 
(Kontrolle am Bus). Aufsichtspersonen bitte bei der Anmeldung 
mit angeben! Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren können nur 
in Begleitung der Eltern zum Nachtumzug mit.
Wer mit dem Bus nach Emerkingen zum Umzug am 17. Feb-
ruar 2023 mitfahren möchte, muss sich dafür 1 Woche vorher 
telefonisch bei Petra Müller (585) oder Daniela Rehm (975107) 
anmelden.
Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen erscheinen 
demnächst im Amtsblatt oder unter www.narrenzunft-hayingen.de.
Natascha Häbe, Schriftführerin

 
Wandergruppe 60+
Donnerstag, 23. Februar 2023: " Alle Neune"
Treffpunkt Schule 13:30 Uhr. Wir fahren nach Zwiefalten zum Ke-
geln. Bitte Turnschuhe nicht vergessen und eigene Getränke mit-
bringen. Neu-Einsteiger und Gäste sind immer bei uns willkommen.
Ingrid Fischer

 

 

Aufgepasst! der TSV erweitert sein Sportangebot: 
MACH SPORT IN DEINEM ORT
Jetzt ist es endlich soweit, wir freuen uns, dass wir unser Sportan-
gebot für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 8 er-
weitern können.
„Fit for KIDS“ startet ab April immer donnerstags von 16.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr mit unserer bekannten Sportlehrerin Stefanie Wezel 
vom Sportkreis Reutlingen. Der Inhalt der Sportstunden ist ab-
wechslungsreich und reicht von Geräteturnen über Ballsportarten, 
aber auch Leichtathletik und wird an die Zielgruppe angepasst. 
Die Kosten werden vom Sportverein Hayingen übernommen.
Na? habt ihr Lust in eurem Ort Sport zu machen? Dann meldet 
euch unverbindlich bei mir, damit wir ein bisschen wissen wie 
groß die Nachfrage ist.
Sportliche Grüße Angelika Schweizer (whats app 01743305914).

 
VdK-Landesvize Joachim Steck 60
Joachim Steck, seit 2020 stellvertretender Vorsitzender des So-
zialverbands VdK Baden-Württemberg e. V. und Chef des VdK-
Bezirksverbands Nordwürttemberg, vollendet Ende Januar 2023 
sein 60. Lebensjahr. Der Behinderten- und Sozialexperte kam 
2003 zum Südwest-VdK. Er fungiert dort seit rund einem Jahr-
zehnt auch als Landesobmann für die Schwerbehindertenvertrau-
enspersonen. In dieser Eigenschaft wirkt Steck unter anderem 
auf der großen SBV-Konferenz, die der VdK-Landesverband all-
jährlich in der Harmonie Heilbronn veranstaltet – dieses Jahr am 
5. Juli 2023 – als Experte mit. In seinem Arbeitsleben fungiert 
Joachim Steck als Vorsitzender der Gesamtschwerbehinderten-
vertretung der Landesbank Baden-Württemberg und ist mithin 
Ansprechpartner für mehr als 400 schwerbehinderte Beschäftig-
te. Außerdem setzt sich Steck in vielen Gremien für die Belange 
von Menschen mit Behinderung und insbesondere auch für die 
Barrierefreiheit ein.

 
Termine 2023
10.02. Nachtumzug Ingerkingen - Bus 17:45 Uhr/ Rückfahrt 0:30 
Uhr
11.02. BTA Steinhilben - 20 Uhr, 19:15 Uhr privat
11.02. Hecken Schmecker Ball - 20 Uhr, 19:15 Uhr privat
12.02. Umzug Oberstetten - 13:30 Uhr, Bus 11:45 Uhr/ Rückfahrt 
18 Uhr
15.02. Aufbau im Rubin - 17:30 Uhr
16.02. Schülerbefreiung Digelfeldschule Hayingen - 10:45 Uhr, 
10:30 Uhr privat
16.02. Kinderumzug Hayingen - 14 Uhr, 13:30 Uhr privat
17.02. Nachtumzug Emerkingen - 19 Uhr, Bus 18:15 Uhr/ Rück-
fahrt 1:00 Uhr
18.02. Aufbau im Rubin und Narrenheim - 10 Uhr
18.02. Generalprobe Gomba-Deifl Ball - 14 Uhr
18.02. Gomba-Deifl Ball - 20 Uhr
19.02. Rubin aufräumen und umbauen - 10 Uhr
19.02. Zwiefalten Umzug - 14 Uhr, Abfahrt Rubin 13:15 Uhr (kein 
Bus)
20.02. Rosenmontagsumzug Indel-/ Anhausen 10 Uhr
21.02. Umzug Hayingen - 14 Uhr, Abfahrt Rubin 13:15 Uhr (kein 
Bus)
22.02. Rubin Narrenheim aufräumen - 9 Uhr
24.02. Abschlussessen Hirsch - 19 Uhr
25.02. Fackel aufbauen 9 Uhr und verbrennen 19 Uhr
23.03. Generalversammlung im Narrenheim 19:30 Uhr
01.04. VAN Frühjahrssenat in Hayingen
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Einladung Gomba Deifl Ball - Rosenmontag
Wia jedes Johr so isch au huier,
was ganz früher no en dr Schuier,
mach mer em scheena Rubin im Tal,
au dui Fasnet wieder en Ball.
Am Fasnetssamschdig, dr 18. Februar - au scho Traditio,
do sengat, danzat ond berichtat d´Deifl und Co.
Om 20 Uhr gohts s´Programm los bei eis,
s´wird älles andere als leis.
Dia Sitzplätz send meischt heiß begehrt,
drom hot es sich scho oft bewährt,
zeitig bei eis do zom sei,
aber s´daff jo a jeder rei.
Am Rausamedig Morga, früh om Zehne,
do semmer wieder auf de Beene.
Es kommt a jeder wo laufa ka,
ond guggat au dr Omzug a.
Narrafreunde aus Nah und Fern,
begrüssat mir do sehr sehr gern.
A scheena Fasnet und Gsondhoit bis zom Schluss,
ond dr oi oder ander Fasnetskuss,
mir Gomba-Deifl ladet älle ei,
an boide Däg drbei zom sei.

 
Termine 2023:
11.02.2023: 1. Hecka-Schmecker Ball im HdL - Beginn: 20:01 Uhr
12.02.2023: OHA Treffen Scheer
Umzugsbeginn: 14:00 Uhr
Laufnummer: 33 von 36
Busabfahrt (voraussichtlich): 12:30 Uhr
16.02.2023: Kindergartenbefreiung und Kinderfasnet - Treff-
punkt: 09:00 Uhr | Beginn: 09:30 Uhr
17.02.2023: 2. Hecka-Schmecker Ball im HdL - Beginn: 20:01 Uhr
18.02.2023: Umzug in Engstingen
Umzugsbeginn: 13:31 Uhr
Laufnummer: 27 von 82
Busabfahrt (voraussichtlich): 12:30 Uhr
19.02.2023: Umzug in Lindau
Umzugsbeginn: 14:01 Uhr
Laufnummer: 20
20.02.2023: Rosenmontag - Umzug in Trochtelfingen
Umzugsbeginn: 13:31 Uhr
Laufnummer: 39 von 69
21.02.2023: Fasnet-Dienstag - Umzug in Hayingen
Umzugsbeginn: 14:00 Uhr
Laufnummer: 2 von 46

Hinweis Bus:
Wir haben knapp 100 Laufbändel für die Saison 2023 ausgege-
ben - wir freuen uns über jeden einzelnen. Die Planung der Bus-
fahrten wird dadurch jedoch nicht einfacher. Wir fragen deshalb 
zu jedem Umzug die Teilnahme ab, um den Bedarf an Bussen 
abschätzen zu können. Bitte beachtet: Sollten wir einen zweiten 
Bus benötigen, ist das nur über die Möglichkeit eines Pendelver-
kehrs realisierbar (Ausnahme ist unsere Ausfahrt am 19.02.2023). 
Die Abfahrtszeiten können sich deshalb kurzfristig ändern und 
werden auf www.heckaschmecker.de veröffentlicht.

 
Fachvortrag: Pflanzenschutzreduktionsvorhaben der EU 
Was erwartet die landwirtschaftlichen Betriebe in der Region?
Der Kreisbauernverband Reutlingen e. V. lädt am Di. 14.02.2023 
zu einem Fachvortrag um 20.00 Uhr ins Gasthaus „Lamm“ nach 

Grabenstetten ein. Elisabeth Böhnlein, M. Sc. Agrar, Referentin 
Umwelt beim Landesbauernverband in Baden-Württemberg e. 
V. erläutert die aktuellen Regelungen und Pläne von Land, Bund 
und EU im Hinblick auf den Pflanzenschutzmitteleinsatz in den 
nächsten Jahren. Des Weiteren greift Frau Böhnlein das Thema 
Stoffstrombilanzierung auf. Dabei gibt Sie wertvolle Erläuterun-
gen zum Vorgehen bei der Erstellung der Stoffstrombilanzierung. 
Eingeladen sind alle Interessierten.

 
ZfP Zwiefalten
Erinnern und gedenken, aber auch den Blick für Unrechtes 
schärfen und sich falschen Entwicklungen entgegenstellen 
– dazu riefen die Mitwirkenden bei der gemeinsamen Gedenk-
veranstaltung des ZfP Südwürttemberg und der Gemeinde 
Zwiefalten für die Opfer des Nationalsozialismus auf.
„Gedenken in Zwiefalten bedeutet immer auch Gedenkarbeit mit 
Jugendlichen“, begrüßte Dr. Bernd Reichelt vom Forschungsbe-
reich Geschichte und Medizin des ZfP Südwürttemberg die Gäste 
im vollbesetzten Konventbau. Und so standen auch in diesem 
Jahr eindrückliche Beiträge von Schülerinnen und Schülern im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Musikalisch umrahmt wurde diese 
mit sorgsam ausgewählten Musikstücken der Gruppe Feuervogel.
Bei der Kranzniederlegung am ehemaligen Anstaltsfriedhof er-
innerte auch Alexandra Hepp, Bürgermeisterin der Gemeinde 
Zwiefalten, an die Gräueltaten der NS-Herrschaft und erklärte: 
„Durch eine humane und wertebasierte Politik können wir dafür 
sorgen, dass so etwas nicht mehr geschieht.“ Hepp betonte die 
Verantwortung eines jeden Einzelnen, in dessen Hände es liege, 
wie frei und bunt eine Gesellschaft leben dürfe. „Wir sind die Ge-
sellschaft, wir können sie formen.“ Bevor eine Schülerin und ein 
Schüler der Berufsfachschule für Pflege Zwiefalten den Kranz 
niederlegten, ergriff Pfarrer Albrecht Schmieg das Wort. Nicht 
zu vergessen, so der Klinikseelsorger des ZfP, sei eine schwere 
Aufgabe, bedeute sie doch, das Geschehene zu fühlen und zu 
ertragen, aber auch, es weiterzusagen. Gedenkveranstaltungen 
seien deshalb besonders wichtig. „Wir alle behalten die Opfer im 
Herzen und geben ihnen ihre Ehre und Würde zurück, sodass sie 
nicht aus der Geschichte gestrichen werden.“

Chorkonzert in der Martinskirche Münsingen
Am Sonntag, 12. Februar, findet in der Martinskirche Münsingen 
um 17 Uhr ein Chorkonzert des Kammerchors der Martinskirche 
statt. In den letzten beiden Jahren musste der Chor coronabedingt 
pausieren, weshalb keine Konzerte stattfinden konnten. Nun ist 
es aber wieder so weit, dass der Chor ein anspruchsvolles Kon-
zertprogramm präsentieren kann.
Es erklingen Chorwerke von Giovanni Gabrieli (1557-1612), 
Johann Pachelbel (1653-1706), Johann Sebastian Bach (1685-
1750), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), Giuseppe Ver-
di (1813-1901) und Joseph Rheinberger (1839-1901). Das Pro-
gramm wird durch Orgelwerke von Nicolaus Bruhns (1665-1697) 
und Théodore Dubois (1837-1924) ergänzt.
Der Kammerchor der Martinskirche wird von einer Continuogrup-
pe mit Kirsten Fuchs und Reinhold Schaal (Violoncello), Miriam 
Hägele (Kontrabass) sowie Aaron Feder und Florian Sontheimer 
an der Orgel begleitet. Die Leitung hat Kantor Stefan Lust.
Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um großzügige Spenden 
zur Finanzierung der kirchenmusikalischen Arbeit.

Verkehrsverbund naldo informiert
Fasnet – Elektronische Fahrplanauskunft EFA/
naldo-App/ Freizeitregelung Schülermonatskarten
Der Verkehrsverbund naldo weist auf folgende Besonderheiten 
während der Fasnet (Donnerstag, 16. Februar bis Freitag, 24. Fe-
bruar 2023) hin, an denen es ausschließlich bewegliche Ferien-
tage gibt, welche die jeweiligen Schulen selbst und deshalb nicht 
einheitlich im naldo festlegen:
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Schülermonatskarte & Tricky Ticket
Da es während der Fasnet keine gesetzlichen Ferientage gibt, 
gelten die Freizeitregelung der naldo-Schülermonatskarte und 
des Tricky Tickets wie folgt:
Schülermonatskarte: An den beweglichen Ferientagen gilt die 
Freizeitregelung erst ab 13.15 Uhr, am Wochenende den ganzen 
Tag. Tricky Ticket: An den beweglichen Ferientagen gilt das Tri-
cky Ticket ab 14 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ganztägig.
Elektronische Fahrplanauskunft EFA/naldo-App 
Aufgrund der beweglichen Ferientage können über die Elektro-
nische Fahrplanauskunft EFA auf www.naldo.de und über die 
naldo-App keine verbindlichen Fahrplanauskünfte für Busse ge-
geben werden.


